
 
 
 
 

Tarif und Fallkategorien für die Bemessung der Gebühren bei Ein-
bürgerungsverfahren 
 
(erlassen vom Bürgerrat am 18.03.2009, basierend auf dem teilrevidierten Einbürgerungsregle-
ment vom 24.11.2008, §§ 10 und 12) 
 
Gebühr für die Aufnahme von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern ins Gemeindebürgerrecht, 
auch bei gemeinsamer Einbürgerung von Ehegatten und Familien unter Einbezug von unmündigen 
Kindern (sofern alle Personen bereits das Schweizer Bürgerrecht besitzen) CHF   500.00 
 
Reduzierte Gebühr für Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die seit Geburt in Liestal wohnhaft 
sind, und für die Wiedereinbürgerung von Gemeindebürgerinnen, die durch Heirat das Liestaler 
Bürgerrecht verloren hatten        CHF   250.00 
 
Gebühr für die ordentliche Einbürgerung einer Einzelperson ausländischer Nationalität ohne 
spezielle Abklärungen und Verfahrensschritte (auch für Minderjährige, die selbständig eingebür-
gert werden)          CHF 1'500.00 
 
Gebühr für die ordentliche Einbürgerung eines Ehepaares, eines Paares in eingetragener Partner-
schaft oder einer Einzelperson/Familie ausländischer Nationalität, inklusive deren minderjäh-
rige Kinder          CHF 1'800.00 
 
Gebühr für die ordentliche Einbürgerung einer Familie ausländischer Nationalität mit (inzwi-
schen) volljährigen Kindern        CHF 2'000.00 
 
Gebühr für die Nachtrags-Einbürgerung eines Säuglings (nach einem Erstbeschluss der Bürger-
gemeindeversammlung zu den Eltern)      CHF   100.00 
 
Zuschlag für spezielle Abklärungen, Nachforderung von Unterlagen und Auskünften, Korrekturen 
an Gesuchsunterlagen   pro Verfahrensschritt    CHF   100.00 
 
Zuschlag für zweites, drittes oder unentschuldigt nicht besuchtes Integrationsgespräch  
           CHF   250.00 
 
Abschreibung/Rückzug eines Gesuches vor oder nach Integrationsgespräch CHF   500.00 
 
Abschreibung/Rückzug eines Gesuches nach Bürgergemeindeversammlung CHF 1'500.00 
 
 
 
Mahngebühr für nicht fristgerecht bezahlten Kostenvorschuss oder nicht fristgerecht vor der Ver-
sammlung bezahlte Einbürgerungsgebühr      CHF     50.00 
 


